
als unwürdig, wenn das Allerheiligſte mittels einer Maſchinerie
Stricklein Emporgezogen und dieſem (hängend) ſchwebend erhalten
wird Noch unanſtändiger iſt Es, wenn man die Monſtranze nicht
einmal te ondern die Hoſtie ur ein rundes &  och im
Heiliggrab⸗Apparate hervorguckt! Oft ird das Allerheiligſte ogar
transparent gemacht, indem dahinter ein Lämpchen von rothem
Glaſe oder auch eine ſo

, beleuchtete uge aufſtellt. Die heilige
Geſtalt erſcheint ſo blutig roth und auch unruhig flackernd, wie das
Lichtlein rückwärts. Welch' ordinäre Tändelei mit dem heiligſten
Sacramente! Hie und da iſt das EHα Im Winkel zu
ander geſtellten Spiegelwänden exponirt und ſind aher auch die
Spiegelbilder desſelben ehen; das iſt gleichfalls unwürdig An
theatraliſchen Gräbern iſt öfters auch die Beleuchtung „wie Iim
Theater“ eingerichtet. Man bringt nämlich die Lampen nicht Ran der
Vorder⸗, ſondern der Rückſeite der Couliſſen und verſieht ſelbe
Tilet noch mit Kegelſchirmen, we das Oſtenſorium und die
dortige Strahlengloriole gerichte ſind, QAmt ſich die Leuchtkraft
dort concentrire und alles intenſiv glitzere und unruhig flimmere.
Allerdings agen dann die eute, das betreffende rab ſei ſo ſchön,
„daß man's gar nicht anſchauen könne“; aber in der Z können
i dieſes geheimnisvolle Grablicht, eun unſt

are Kirchenlicht,
nicht brauchen, ondern hier muß Urſache und Wirkung klar vor
Augen liegen. Das Charwochengrab darf uns ni wie ohne Licht
und doch taghell erleuchtet erſcheinen, ondern die Kerzen nd Lampen
müſſen en ſichtbar angebracht ſein, wie beim wahren rabe des
errn Iaun Jeruſalem; bühnenmäßige Beleuchtungsmittel aben ferne
zu bleiben, desgleichen „die Unruhe“, eine beſtändig ſich drehende
Scheibe mit verſchiedenfärbigen Am  en und was dergleichen läppiſche
Spielereien ſind, die nuLr zerſtreuen, 0 zulr Andacht ſtimmen

Doch wann würden wir Ende kommen, wir alle vor
kommenden Sonderbarkeiten nd Mißbräuche aufzählen wollten!
Wenden wir uns lieber Im näch ſten zur Beſchreibung unſerer
künftigen Charwochengräber; ES wird ſich bei erſelben ohnehin
och manche Uebung Im Vorbeigehen erwähnen laſſen

Beſtimmungen des bayeriſchen taates iber Bauten
der Itiftungen uin eigener egie

Von Präſes Eduard Stingl in Straubing Qyern
Bauten der Stiftungen In eigener Regie.

Vielfach ſind die Pfarrer In die Lage verſetzt, als ründe⸗
beſitzer und als Vorſtände der Kirchenverwaltungen und der ocal
Schulverwaltungen Bauten m eigener Regie auszuführen. Hiebei



iſt vom Januar 1888 3u beachten, was ganz iſt,nämlich die Verſicherung der Arbeiter. Um die Pfarrer vor
Schaden nd Strafen bewahren, theilen wir hier die maßgebendeMiniſterial⸗Entſchließung vom 29 December 1887²⁷ ne thren Bei
agen mit Dieſelbe lautet quoa DaSSUS COnhCernentes:

„ Nach 22 des Geſetzes vom 11 Juli 18877 Aben Unter  2  —
nehmer, 5 Regiebautens) ausführen, zu deren Ausführungeinzeln genommen mehr als echs Arbeitstage thatſächlich ver
wendet worden ſind, von einem von dem Reichs⸗Verſicherungsamtbeſtimmenden und öffentlich bekannt 3u machenden Zeitpunkte ab
der von der Landes⸗Centralbehörde beſtimmten Behörde nach einem
von dem Reichs Verſicherungsamt vorzuſchreibenden ormularlängſtens binnen drei agen nach Ablauf eines jeden Monats eine
Nachweiſung der In dieſem Monate bei Ausführung der Bauarbeiten
verwendeten Arbeitstage und der von den Verſicherten Qbet ver.
dienten ohne und Gehälter vorzulegen. Nach Bekanntmachung des
Reichs⸗Verſicherungsamtes vom December 1887 wurde als Zeit
un von welchem ab die Nachweiſungen vorzulegen ind, der

Januar 1888 beſtimmt und für die einzureichenden Nachweiſungendas Unten ne Anleitung abgedruckte Formular“) vorgeſchrieben.Als jene Behörde, welcher die Nachweiſungen vorzulegen ſind, wird
hiemit die Gemeindebehörde beſtimmt.

egen Ausfüllung und Einreichung der Nachweiſungen wird
um Uebrigen auf die dem ormular beigefügte Anleitung hingewieſen.Soweit die Verpflichteten die Nachweiſung nicht rechtzeitig oder nicht
vo  ändig einreichen, hat die Gemeindebehörde dieſe Nachweiſungen
nach ihrer Kenntnis der Verhältniſſe ſelbſt aufzuſtellen und 3u
gänzen Sie kann dieſem wecke die Verpflichteten 3u einer 8
un innerhalb einer beſtimmenden I durch Geldſtrafen bis
3u 100 Mark anhalten 6 22, Abſ Geſ.)

Die Unfallverſicherung der bei Regiebauten beſchäftigten
Perſonen erfolgt, ſoweit zur Ausführung der Bauarbeiten einzeln
genommen mehr als ſechs Arbeitstage thatſächlich verwendet
worden ſind, In der bei der betreffenden erufsgenoſſenſcha⸗
I  eten Verſicherungsanſtalt auf Koſten des Unternehmer

feſte, Im Voraus bemeſſene rämien nach Maßgabe des vom
E  VL bezw Landes⸗Verſicherungsamt feſtgeſetzten Prämientarifs

iniſt.⸗Bl 95  nnern 1887, 447 35 Reichsge  Bl 1887, D
⁰ nicht Accordbauten; bei dieſen iſt die Verſicherung der Arbeiter Sache

YIuU des Formulares ab, da eS ſicherli bei jeder Gemeindebehörde vorräthig
de Bau⸗Accordanten. Des Raumerſparniſſes wegen ſehen vru em

iſt, Uund beſchränken vir uns den Abdruck der Anleitung dem Formular,
eil ſie eine brmliche Vollzugs⸗Inſtruction iſt



———  *  ***

8

Nach 25 8 Geſetzes obliegt die Einziehung der Prämien den
Gemeindebehörden, elchen hiefür von der Berufsgenoſſenſchaft eine
von der Landes-Centralbehörde feſtzuſetzende Vergütung zu gewähren
iſt Auf Grund des 25 Abſ de Geſetzes wird hiemit im
Einvernehmen mit dem Reichs⸗ und Landes-⸗Verſicherungsamt die Ver
gütung auf vier Hundert der für die betreffende Berufsgenoſſen⸗
ſcha eingezogenen Beträge feſtgeſe

14
„Anleitung In Betreff der Nachweiſungen von Regie⸗

auten

Zur Einreichung von Nachweiſungen in gemäß § 22
Abſatz 1. In Verbindung mit Abſatz de Bauunfall⸗
Verſicherungsgeſetzes ver  1  35

alle Privatperſonen, 2 Bauarbeiten nicht gewerbsmäßig
als Unternehmer, für ihre Rechnung ausf
dieſer Bauarbeiten;

ühren, bezüglich
Communalverbände und andere Corporationen

. . . ͤKirchengemeinden oder Stiftungen), 4  e Bauarbeiten
s Unternehmer mn eigener Regie ausführen, bezüglich dieſer Bau⸗
arbeiten.

Nachweiſungen In einzureichen für diejenigen Bauarbeiten,
zu deren Ausführung, einzeln genommen, mehr al ſech Arbeits  —
tage thatſächlich verwendet worden ind Letzteres iſt owohl dann
der Fall, enn ein Arbeiter mehr als ſechs Arbeitstage thätig E·
weſen iſt, al auch dann, venn mehr als ſechs Arbeiter einen
Arbeitstag thätig Aren, als auch dann, wenn überhaupt Arbeiter
zuſammen mehr al
aufgewendet haben.

echs Arbeitstage UArbeitsſchichten, Tagewerke)
Bezügli der Verpflichtung zur Einreichung einer Nach

weiſung mach eS keinen Unterſchied, ob eS ich um einen Neubau
oder die Unterhaltung und Wiederherſtellung beſtehender Baulich⸗
eiten handelt.

Ich verpflichtet zur Einreichung von Nachweiſungen Iu
erſonen, gewerbsmäßig Bauarbeiten (Hoch oder

Tiefbauarbeiten) ausführen, bezüglich dieſer Arbeiten; d) Unternehmer,
welche Bauarbeiten ausführen, die als Nebenbetriebe oder Theile
eines anderen Betriebes anderweitig verſicherungspflichtig In

Die laufenden Reparaturen N den Betriebe der Land—
und Forſtwirthſchaft dienenden Gebäuden und die zum Wirthſchafts⸗
betriebe gehörenden Bodeneultur und ſonſtigen Bauarbeiten, ns
beſondere die dieſem wecke dienende Herſtellung oder Unterhaltung
von egen, Dämmen, Canälen und Waſſerläufen, gelten als Theile
des and und forſtwirthſchaftlichen Betriebes, wenn ſie von Unter
nehmern and⸗ und forſtwirthſchaftlicher Betriebe ohne Uebertragung
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an andere Unternehmer auf ihren Grundſtücken ausgeführt Werdein⸗
Wenn aber ſolche Bauarbeiten nich von dem Unternehmer desjenigen
land  E  — oder forſtwirthſchaftlichen Betriebes, zu deſſen Unſten ſie vor
genommen werden, für eigene Rechnung ausgeführt werden, ſo elten
ſie Ni als Theile dieſes Betriebes

Die Ver  ung zur Einreichung von Nachweiſungen
weg a) für Communalverbände oder andere öffentliche Corporationen,
venn ieſelben ezügli aller oder einzelner rten der von ihnen
als Unternehmer ausgeführten Bauarbeiten derjenigen Berufsgeno Een
ſcha we Iun dem betreffenden Bezirke für die Gewerbetreihenden
der betreffenden Art errichte iſt (Tiefbau-Berufsgenoſſenſchaft oder
die betreffende Baugewerks

Berufsgenoſſenſchaft), durch eine von ihrem
Vorſtande abgegebene entſprechende Erklärung als Mitglied bei⸗
ge ſind, bezüglich derjenigen Tten von Bauarbeiten, betreffs
deren die Erklärung abgegeben worden iſt; für Communalver—
aände oder andere öffentliche Corporationen, ſofer die Landes⸗
Centralbehörde auf deren Antrag Tklärt hat, daß ſie zur Ueber-
nahme der durch die Verſicherung entſtehenden Laſten für leiſtungs⸗
fähig rachten ſind; für Communalverbände, öffentliche Cor
porationen und andere Bauherren, 25 regelmäßig ohne (Cber⸗
ty andere Unternehmer Bauarbeiten ausführen, wenn auf
thren Antrag von der Verwaltung der mit der Berufsgenoſſenſchaft
verbundenen Verſicherungsanſtalt der Betrag der der Berechnung
der Prämien zu Grunde legenden Arbeitslöhne und Gehälter In
Pauſch und ogen feſtgeſetzt worden iſt des Bau⸗Unfa

Er⸗
ſicherungsgeſ

Nachweiſungen ſind vorzulegen für Bauarbeiten jeder Art,
alſo für Maurer⸗, Zimmer⸗ Dachdecker⸗ Steinhauer⸗, Brunnen⸗
arbeiten, Tüncher⸗-, erputzer⸗, Weißbinder⸗, Yp ſer⸗, Stuckateur
Maler-, (Anſtreicher Glaſer Klempner⸗ und Lackiererarbeiten bei
Bauten, für Anbringung, Abnahme, Verlegung und Reparatur von
Blitzableitern, Ur reiner⸗ (Tiſchler⸗), Einſetzer⸗ und
Anſchlägerarbeiten bei Bauten, für Eiſenbahn⸗, and  2 Weg Strom⸗,
Deich  2  . Meliorations⸗ Entwäſſerungs⸗, Bewäſſerungs-⸗, Drainirungs⸗
und andere Erd⸗Bauarbeiten, für enſetzen, Tapezieren apeten⸗
kleben), Stubenbohnen, Anbringung, Abnahme und Reparatur von
Wetterrouleaux (Marquiſen, Jalouſien)

Zur Einreichung der Nachweiſung verpflichtet iſt der nter
nehmer der Bauarbeit oder ein geſetzlicher Vertreter Als Unter
nehmer Im Sinne des Bauunfallgeſetzes gilt bei Bauarbeiten, 4  E
nicht un einem gewerbsmäßigen Betriebe ausgeführt werden, derrnrrrrrnn jenige, für deſſ Rechnung dieſelben ausgeführt werden. Für
die Verpflichtung zur Einreichung der Nachweiſungen iſt 6 an ſich
ohne Bedeutung, ob der Unternehmer eine phyſiſche oder juriſtiſche
Perſon, ein Communalverband oder eine Privatperſon iſt
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Die Einreichung muß längſtens binnen drei Tagen
nach Ablauf des Monats, alſo für die Im Monate Januar aus
geführten Bauarbeiten längſtens bis zUum Februar einſchließlich,
eſche

14* Wenn der dritte Tag eines onats ein Sonntag oder
allgemeiner eiertag iſt, endiget die I zur Verlegung der
Nachweiſung für die Im vorhergehenden Ona ausgeführten Bau⸗
arbeiten mit Ablauf des nächſtfolgenden Werktages.

Wenn eine einzelne Bauarbeit, deren Ausführung
mehr als ſechs Arbeitstage thatſächlich verwendet worden ſind, ſich
über zwei onate erſtreckt, ud auf den erſten Ona U echs
oder weniger als ſechs Arbeitstage entfallen, ſo iſt für den erſten
bna keine Nachweiſung vorzulegen. Dagegen ind In die Nach
weiſung für den weiten Ond die ſämmtlichen auf die Aus
ührung der Bauarbeit bis ahin verwendeten Arbeitstage, bwie
die ſämmtlichen von den Verſicherten QAbet verdienten Ohne und
ehälter aufzunehmen. Ein Privatmann läßt durch einen
Dachdeckergeſellen, welcher gerade außer Arbeit ſteht, das Dach ſeines
Hauſe umdecken Die Arbeit, E acht Arbeitstage mn Anſpruch
nimmt, wird Januar 888 begonnen und da der

Februar ein Sonntag iſt QAm Februar eendet. In dieſem
Falle iſt für den Dna Januar keine Nachweiſung einzureichen;
dagegen iſt eine olche für den bnda Februar einzureichen und
In Wi derſelben die ſechs Arbeitstage, E Im Monate Februar
auf die Ausführung des Dachumdeckens verwendet worden ſind, nd
die zwei Arbeitstage des onats Januar, ne en von den
Verſicherten hiebei verdienten Löhnen und Gehältern aufzuführen.

Wenn dagegen eine Bauarbeit ſich ber zwei Monate erſtreckt,
in jedem Monat aber mehr als ſechs Arbeitstage zu ihrer Au  8 ·
führung verwende worden ſind, ſo iſt für jeden dieſer Monate
eine beſondere Nachweiſung rechtzeitig einzureichen. Geſetzt die
oben aufgef  1 Arbeit des Dachumdeckens 0 Arbeitstage
erfordert und vom Januar bis Februar 1888 ewährt, ſo
mũ für die Im Monat Januar auf die Ausführung verwendeten
ſieben Arbeitstage ſpäteſtens Februar eine Nachweiſung ein⸗
gereicht werden, desgleichen für die Im Monat Februar verwendeten
ſieben Arbeitstage ſpäteſtens März Gleiches gilt, wenn
eine Bauarbeit ſich über zwei Monate erſtreckt und im erſten bnat
mehr als ſechs im weiten Monat nuLr ſechs bder weniger als echs
Arbeitstage 3u threr Ausführung verwendet werden. In dieſem Falle
iſt nicht uuL für den erſten Monat, ondern auch für den weiten,
obgleich m dieſem, für ſich allein genommen, nicht mehr als ech
Arbeitstage verwendet worden ſind, eine Nachweiſung vorzulegen.
Wenn die mehrerwähnte Arbeit des Dachumdeckens



2 Januar begonnen und Februar geendigt ätte, wäre
der Unternehmer verpflichtet, für die Im‚m Monat Januar auf die
Ausführung verwendeten zehn Arbeitstage (und den hierauf treffendenohn ſpäteſtens Am Februar eine Nachweiſung einzureichen und
für die im Monat Februar hierauf verwendeten vier Arbeitstageſpäteſtens März eine weitere Nachweiſung vorzulegen.

Für die einzureichenden Nachweiſungen iſt das (oben ah⸗
gedruckte) ormular benützen. Eine Nachweiſung iſt nur vorzu⸗egen für diejenigen Monate, In welchen Bauarbeiten ſtattgefundenaben

In der Nachweiſung ind die Iim betreffenden Monate zurAusführung der Bauarbeit verwendeten Arbeitstage (einſchließlich der
halben und iertel Arbeitstage) anzugeben, desgleichen die von den
Verſicherten hiebei verdienten ohne und ehälter.

Wenn die Arbeiter nich nach Taglöhnen, ſondern nach einer
Accordſumme bezahlt wurden, ſo iſt der verdiente Lohn nach Maß
gabe der In jedem onate auf die Ausführung verwendeten Arbeits⸗
zeit 3u berechnen und in die Nachweiſung des betreffenden onats
einzuſtellen.

In die Nachweiſungen ſind die von den Verſicherten verdienten
V  öhne und Gehälter voll einzuſetzen, auch wenn ſie den Betrag von

für den Arbeitstag überſchreiten. Als Gehalt oder Lohngelten auch Tantiemen und Naturalbezüge, letztere nach Orts⸗Durch⸗—chnittspreiſen berechnet. Die Arbeitstage, Ohnée und Gehälter der
bei den Bauarhbeiten beſchäftigten Betriebsbeamten, deren Jahres⸗verdienſt Lohn oder Gehalt 2000 überſteigt, Iu In die
Nachweiſungen nicht aufzunehmen.

In den Nachweiſungen ſind der Gegenſtand der Bauarbeit
und die Art des Betriebes genau 3u bezeichnen, insbeſondere ob
derſelbe lediglich ein Handbetrieb iſt oder Unter enützung elementarer
Kräfte (Wind, Waſſer, ampf, Gas, Luft c.) erfolgt Wenn bei
der Ausführung einer Bauarbeit mehrere Tten (Kategorien) vonSRNRCN Bauarbeiten vertreten bei Ausführung eines up

fanden Maurer⸗, Zimmer⸗ und Dachdeckerarbeiten ſoind die ſämmtlichen Arten anzugeben, und, möglich, für jedeArt die verwendeten Arbeitstage und die verdienten Ohne getrenntaufzuführen. ſt etztere nicht angängig, iſt die Hauptkategoriebeſonders hervorzuheben.
Abſ Für jede einzelne Bauobject iſt eine beſondereNachweiſung einzureichen.
ſt der Unternehmer einer Bauarbeit zweifelhaft, ob

eine Nachweiſung vorzulegen habe, ſo wird derſelbe gut thun, die
Einreichungsfriſt nicht unbenützt verſtreichen 3u aſſenEr ſein will, den aus der Nichteinreichung einer vorzulegenden



Nachweiſung ſich ergebenden Nachtheilen entgehen. Hiebei Hleibt
ihm unbenommen, Iu der Spalte „Bemerkungen“ die Gründe an⸗

zugeben, aus denen eine Verpflichtung zur Einreichung einer Nachweiſung bezwei elt
nternehmer, E den ihnen obliegenden EL  ich

tungen In Betreff der Einreichung der Nachweiſungen nicht recht
zeitig nachkommen, önnen mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 300
belegt werden, endlich önnen gegen Unternehmer Ordnungsſtrafen
bi 3u 500 verhängt werden, die von ihnen eingereichten
Nachweiſungen unrichtige thatſächliche Auge enthalten.“

Paſtoral⸗Fragen und ⸗Jülle.
Das Abſtinenzgebo für einen Katholiken bei

einen akatholiſchen Feſtmahl.) aju Iomm ſeiner ellung
und ſeiner geſellſchaftlichen Beziehungen zuweilen in die age,
die Einladung einem von Akatholiken veranſtalteten Diner auch
an Freitagen oder ſonſtigen Faſttagen kaum a

eiſen zu können.
Natürlich wird dort bei der Veranſtaltung des Feſtmahles auf das
Abſtinenzgebot der 25 nicht Rückſicht ſt Cajus In
dieſem Falle vom Abſtinenzgebot entſchuldigt, ſo daß ETL von den
aufgetragenen Fleiſchſpeiſen, oder auch nach Belieben von den.
Fleiſch und Fiſchſpeiſen genießen ar

Erklärung. Bezüglich der Tage, für we die Einladung
an Aju ergeht, iſt eine zwei⸗ oder dreifache Unterſcheidung
ma Wiewohl nämlich das eigentliche Faſtengebot un hier
nicht beſchäftigt, da dieſes die Theilnahme an einem Mittagsmahl
nicht unterſagt, ſo müſſen doch die eigentlichen aſttage oder die
Faſtenzeiten beſonders berückſichtigt werden, weil für ſie auch eigene
Regeln betreffs der Abſtinenz eſtehen Die Einladung kann alſo
geſchehen en  eder einfachen Abſtinenztagen, denen der
Genuß von Fleiſchſpeiſen unterſagt bleibt, wie den gewöhnlichen
Freitagen des V  ahres, oder Faſttagen oder Faſtenzeiten, an

welchen der Genuß von Fleiſchſpeiſen ſich zwar unſtattha iſt, an
denen derſelbe aber durch allgemeine Diöceſandispens, für die0
mahlzeit wenigſtens, geſtattet ward, oder olchen Faſttagen,
an welchen eine Dispens Gunſten der Flei

ſpeiſen nicht intrat

Ur die und Kategorie von Tagen kommt alſo die Frage
in Betracht, ob Ar Cajus eine Ausnahme vom kirchlichen Geſetz
un der Weiſe vorliege, daß Fleiſchſpeiſen genießen dürfe; da EU

dies an den Tagen der 2 Kategorie darf, iſt ſelbſtverſtändlich.
Aber für die aſttage und Faſtenzeiten, mit inſ

u ſelbſt der
Sonntage der vierzigtägigen Faſtenzeit, beſteht außer dem allgemeinen
Abſtinenzgebot noch peciell das Verbot der ſogenannten promiscuitas


